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Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungs­gericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Be­hörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vor­instanz des Bundes­verwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet be­treffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig (Art. 105 des Asylgeset­zes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Be­schwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung besonders be­rührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung be­ziehungsweise Änderung. Der Beschwerdeführer ist daher zur Ein­reichung der Be­schwerde legitimiert (Art. 108 AsylG sowie Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und 48 Abs. 1 und 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als Flüchtling wird eine ausländische Person an­erkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig­keit zu ei­ner bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen An­schauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).
E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nach­weisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft ge­macht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrschein­lichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich wider­sprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 4.1
Das BFM lehnte das Asylgesuch des Beschwerdeführers ab, da seine Vorbringen den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG nicht zu genügen vermöch­ten.So erweise sich das Vorbringen, wonach der Beschwerdeführer im (...) 2007 mit Pass und gültigem Visum kontrolliert (...) aus- und wieder nach Syrien eingereist sei, als tatsachenwidrig. Die in Auf­trag gegebene Botschaftsabklärung habe ergeben, dass der Be­schwerdeführer in Syrien behördlich nicht gesucht werde und das Land am (...) 2007 Richtung (...) verlassen habe. Die geltend gemachte Rückkehr nach Syrien habe hingegen nicht bestätigt werden können. Daraus sei zu schliessen, dass der Beschwerdeführer gar nicht (...) zurückgekehrt sei, zumal er angegeben habe, auf legalem Weg wieder nach Syrien eingereist zu sein, was durch die Botschaft hätte eruiert werden können. Seinen Asylvorbringen, die sich hauptsächlich auf die Folgen einer Kundgebungsteilnahme von März 2008 bezögen, sei somit jegliche Grundlage entzogen.Im Übrigen ergäben sich aus den Akten mehrere Unglaubhaftigkeits­elemente im Hinblick auf seine Ausführungen. Zunächst sei die An­gabe, wonach infolge seiner Weigerung, sich der D._______ anzu­schliessen, eine Ausreisesperre verhängt worden sei, nicht vereinbar mit der Tatsache, dass es ihm möglich gewesen sei, im Jahr 2006 einen Pass erhältlich zu machen und mit gültigem Visum legal (...) zu reisen. Auch sei nicht nachvollziehbar, dass die Behörden ihn nach seiner Rückkehr vorgeladen und ihm gesagt hätten, er dürfe das Land nicht verlassen, ihm aber sein Pass nicht abgenommen worden sei. Ferner könne dem Beschwerdeführer nicht geglaubt werden, dass er anhand von Fotografien der fraglichen Kundgebung habe identifiziert werden können, zumal er selbst angegeben habe, an dieser Kundgebung hätten unzählige Leute teilgenommen und er selbst habe keine besondere Funktion bekleidet. Schliesslich sei als realitätsfremd einzustufen, dass der Beschwerdeführer, ohne je be­fragt oder vor Gericht angehört worden zu sein, in Abwesenheit habe verurteilt werden können. Dies umso weniger, als er die Frage, ob gegen ihn je ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei, anlässlich der Anhörung verneint habe. Erst als er mit den Resultaten der Bot­schaftsabklärung konfrontiert worden sei, habe er das Gerichtsurteil vom (...) 2008 eingereicht. Angesichts der dargelegten Un­glaubhaftigkeit der Vorbringen könne im vorliegenden Fall auf eine eingehende Würdigung dieses Dokuments verzichtet werden.
E. 4.2
Aus der Rechtsmitteleingabe ergibt sich als Rüge die Verletzung von Bundesrecht, indem zu Unrecht auf Unglaubhaftigkeit der Vor­bringen geschlossen worden sei.So vermöchten die eingereichten Beweismittel (Arztbericht des syrischen Gesundheitsministeriums vom 19. September 2007, Mietvertrag vom 1. Oktober 2007, Gerichtsurteil vom (...) 2008, Bestätigung des Dorfvorstehers vom 14. Mai 2009) die vom BFM bestrittene Rückkehr des Beschwerdeführers nach Syrien zu beweisen. Sie alle bezögen sich auf nach der Ausreise (...) am (...) 2007 in Syrien eingetretene Sachverhalte, welche den Beschwerdeführer beträfen.
E. 4.3.1
In seiner die Abweisung der Beschwerde beantragenden Ver­nehmlassung vom 13. August 2009 verweist das Bundesamt auf seine bisherigen Standpunkte und Erwägungen und führt im Hinblick auf die eingereichten Beweismittel aus, der Mietvertrag, die Bestätigung des Muchtars und der Arztbericht könnten aufgrund der Verwendung unterschiedlicher formaler und inhaltlicher Kriterien nicht auf ihre Authentizität überprüft werden. Einige inhaltliche Ungereimtheiten liessen indes Zweifel an der Echt­heit der Dokumente aufkommen. So stimme die im Mietvertrag genannte Adresse (...) nicht mit jener überein, an welcher der Be­schwerdeführer gemäss seinen Aussagen anlässlich der Be­fragung zwischen 1998 und 2008 gewohnt habe (...). Aus den Protokollen gehe auch nicht hervor, dass der Beschwerde­führer im Oktober 2007 umgezogen wäre. Zudem werde in der Be­schwerdeschrift argumentiert, dass das auf den (...) 2008 datierte Urteil an die im Mietvertrag genannte Adresse gesandt worden sei, wohingegen aus der Übersetzung des Urteils statt der genauen Adresse der Umstand hervorgehe, dass das Dokument durch Dritte ausgehändigt worden sei. Aufgrund der genannten Unstimmig­keiten vermöchten die nachgereichten Dokumente die behauptete Rückkehr nach Syrien nicht zu belegen.
E. 4.3.2
Mit seiner Replik vom 11. September 2009 bekräftigt der Be­schwerdeführer die bereits zuvor vertretene Auffassung, wonach die von ihm vorgelegten Dokumente zweifelsfrei seinen Aufenthalt in Syrien zwischen 2007 und 2008 belegen würden. Die vorinstanzlich festgestellten Widersprüche könnten insoweit ausgeräumt werden, als die Mietwohnung an der (...) hauptsächlich von seiner (...) bewohnt worden und sein eigener Lebensmittelpunkt an der (...) gewesen sei. Sodann sei dem Urteil der in Syrien übliche Passus zu entnehmen, wonach die Adresse dem Dorfvorsteher bekannt sei.
E. 4.4.1
Was die vom BFM festgestellten Ungereimtheiten in Bezug auf die geltend gemachten Fluchtgründe anbelangt, so ist den zu­treffenden Aus­führungen der Vorinstanz beizupflichten. Zunächst ist festzustellen, dass die Ausführungen des Beschwerdeführers über die angebliche Ausreisesperre in sich nicht konsistent sind. So führte er einerseits aus, wenn jemand eine Tat begangen habe, könnten die Behörden eine für fünf Jahre gültige Ausreisesperre verhängen (A11 S. 3 F 9), und gab andererseits zu Protokoll, ohne ausdrückliche Er­laubnis der D._______ sei es allen Mitarbeitenden des (...) verboten, das Land zu verlassen (A11 S. 3 F 11). Nebst der Tatsache, dass diese Sachverhaltsvarianten sich gegen­seitig ausschliessen, steht jede für sich den nachfolgenden Aus­führungen des Beschwerdeführers entgegen, wonach die Pass­behörden ihn - als Mitarbeiter des besagten (...), ohne Mitglied­schaft und ohne Ermächtigung der D._______ - auf seinen ausdrücklich mit der geplanten [Reise] begründeten Antrag zwar über das Aus­reiseverbot in Kenntnis gesetzt, ihm jedoch anstandslos einen Reise­pass ausgestellt hätten (A11 S. 3 F 13). Dass der Beschwerde­führer vor diesem Hintergrund auf legalem Weg, mithin unter Be­zahlung der üblichen Übergangsgebühren, hätte (...) und wiederum nach Syrien reisen können, ohne dabei irgendwelche Probleme mit den Zollbehörden zu haben (A11 S. 3 F 17 und 19), kann ausgeschlossen werden. Andernfalls wäre denn auch nicht einsehbar, weshalb man ihn fünf Tage später hätte festnehmen und befragen sollen (vgl. A11 S. 4 F 18). Schliesslich würde die behauptete Vor­gehensweise des [Nachrichtendienstes], dieser habe ihm anlässlich der vorgenannten Festnahme zwar den Pass nicht ab­genommen, jedoch seinen Namen an sämtliche Grenz­übergänge und Flughäfen in ganz Syrien übermittelt (A11 S. 4 F 20), einen unnötigen, logisch nicht zu rechtfertigenden Mehraufwand der syrischen Be­hörden bedeuten. Im Sinne eines Zwischenergeb­nisses ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass die Ausführungen des Beschwerde­führers betreffend seinen (...)-Aufenthalt - ent­gegen der in Rechtsmitteleingabe und Replik vertretenen Auffassung - alles andere als schlüssig sind, mithin den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit nicht zu genügen vermögen.
E. 4.4.2
Angesichts der vorstehend aufgezeigten Unstimmigkeiten ent­stehen ernsthafte Zweifel an der generellen Glaubwürdigkeit des Be­schwerdeführers, welche durch seine realitätsfremden Vorbringen im Kontext zur angeblichen Kundgebungsteilnahme am Newroztag 2008 zusätzlich verstärkt werden. Entsprechend den zutreffenden Aus­führungen des BFM erscheint nämlich wenig wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer als unauffälliger Kundgebungsteilnehmer durch die Behörden anhand von Fotografien des Anlasses hätte identifiziert werden können. Sodann ist die geltend gemachte Reaktion der Sicherheitsbehörden, welche aufgrund der blossen Teilnahme unver­züglich eine Hausdurchsuchung durchgeführt und in der Folge mehr­mals wöchentlich nach ihm gesucht hätten (A11 S. 9 F 67), angesichts des bescheidenen Profils des Beschwerdeführers als blosser Sympathisant der F._______ als in erheblichem Masse überzeichnet zu bezeichnen.
E. 4.4.3
Ergänzend zur vorstehend festgestellten Unglaubhaftigkeit der Verfolgungsvorbringen kann festgehalten werden, dass das BFM aus der Botschaftsantwort vom 10. Dezember 2008 (A18) nachvollzieh­barerweise die Vermutung abgeleitet hat, der Beschwerdeführer sei nach dem dokumentierten Verlassen seines Heimatstaates am (...) 2007 in Richtung (...) niemals zurück­gekehrt. Für die Richtigkeit dieser Vermutung spricht die Tatsache, dass der Be­schwerdeführer zu Protokoll gegeben hat, auf legalem Weg nach Syrien zurückgekehrt zu sein (vgl. A11 S. 4 F 17). Demgegenüber konnte die Botschaft nur die legale Ausreise, aber keine spätere Wiedereinreise feststellen, weshalb zumindest ein legaler Grenzüber­tritt ausgeschlossen werden kann. Vor diesem Hintergrund erscheint die geltend gemachte Rückkehr des Beschwerdeführers nach Syrien zumindest zweifelhaft.
E. 4.5
In der Folge wird zu prüfen sein, ob die eingereichten Beweis­mittel geeignet sind, die nachvollziehbare vorinstanzliche Vermutung, der Beschwerdeführer habe sich seit (...) 2007 nicht mehr in Syrien aufgehalten, umzustossen.
E. 4.5.1
Im Hinblick auf das Referenzschreiben vom 14. Mai 2009 kann dies ohne grossen Erklärungsaufwand verneint werden. Zunächst kann solchen Schreiben generell nur ein geringer Beweiswert beigemessen werden, da sie jederzeit und von jedermann ausstellbar sind. Im Hinblick auf das vorliegende Schriftstück fällt zudem auf, dass der namentlich nicht genannte Verfasser, der sich selbst als Dorfvor­steher von I._______ bezeichnet, es unterlässt, seine Identität - etwa durch Beibringung einer Ausweiskopie - auszuweisen. In inhaltlicher Hinsicht ist zudem festzustellen, dass der Hinweis, wonach der Verfasser dem Beschwerdeführer "mehrere Male im Jahr 2007 und 2008 im Dorf begegnet" sei, einen ausserordentlich bescheidenen Aussagegehalt aufweist. Nach dem Gesagten muss dieses pauschale Schreiben einer nicht näher identifizierbaren Person als Gefälligkeitsschreiben ohne jeg­lichen Beweischarakter taxiert werden.
E. 4.5.2
Hinsichtlich des Mietvertrages vom 1. Oktober 2007 sowie des ärztlichen Zeugnisses vom 19. September 2007 ist vorab mit dem BFM festzustellen, dass die Dokumente formal nicht auf ihre Authentizität überprüft werden können, da sie nur in Kopie vorliegen. Indessen er­geben sich aus beiden Papieren erhebliche inhaltliche Unzulänglich­keiten. Was den Mietvertrag anbelangt, so kann in dieser Hinsicht vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz, wonach die Adresse des Mietobjekts (...) nicht mit der angegebenen Wohnadresse (...) des Beschwerdeführers übereinstimme, verwiesen werden. Der Einwand in der Replik, wonach die Mietwohnung an der hauptsächlich von der (...) des Beschwerdeführers bewohnt worden sei, vermag nicht zu überzeugen und ist unter Hinweis auf die folgende Überlegung als nachgeschobene Sachverhaltsanpassung zu werten: Es ist nicht einsehbar, weshalb der Beschwerdeführer eine Wohnung gemietet haben sollte, welche er anschliessend nicht bewohnt habe. Vielmehr hätte diesfalls wohl die (...) selbst die Wohnung gemietet, zumal sie im vorliegenden Mietvertrag nicht als Partei aufgeführt wird und diesem zu entnehmen ist, die Wohnung dürfe nicht untervermietet werden. Bei der Durchsicht des ärztlichen Zeugnisses fällt zunächst die substanzarme, geradezu kryptische Anamnese auf. Wenngleich das syrische Gesundheitssystem nicht an europäischen Standards gemessen werden kann, ist eine Diagnosestellung vom Inhalt "Patient meldet psychische Störungen" auch im vorliegenden Länderkontext undenkbar. Ebenso erstaunt, dass in einem medizinischen Dokument ein und dieselbe Ortschaft (J._______ resp. K._______) unterschiedlich bezeichnet und das Alter des Patienten mit (...) statt damals (...) Jahren unzutreffend angegeben wurde. Schliesslich ergeben sich aus den Akten keinerlei Hinweise, dass der Beschwerdeführer im Spital L._______, in welches er überwiesen worden sein soll, jemals vorstellig geworden wäre. Auch wäre beim Vorliegen psychischer Beschwerden zu erwarten gewesen, dass er sich in der Schweiz um spezialärztliche Behandlung bemüht hätte, was ebenfalls nicht aktenkundig ist.
E. 4.5.3
Im Gegensatz zu den vorgenannten Dokumenten vermag das Gerichtsurteil vom (...) 2008 in formaler Hinsicht zu über­zeugen. Sein äusseres Erscheinungsbild wirkt authentisch, mit dem Originalstempel des Justizministeriums enthält es zudem ein relativ fälschungsresistentes Sicherheitszeichen. Indessen darf der Beweis­wert von staatlichen Dokumenten im syrischen Kontext erfahrungs­gemäss nicht überbewertet werden, da solche aufgrund der in Syrien weit verbreiteten Korruption auch käuflich erhältlich sind. Die vom BFM in der angefochtenen Verfügung sowie der Vernehmlassung festgestellten inhaltlichen Unstimmigkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. In der Tat ist dem Dokument gemäss Übersetzung anstelle einer genauen Adresse der Passus zu entnehmen, diese sei dem Dorfvorsteher bekannt, das Urteil sei am (...) 2008 eröffnet worden. In der Beschwerdeschrift wurde hingegen argumentiert, das Urteil sei an die im Mietvertrag genannte Adresse gesendet worden (vgl. Ziff. 4.2). Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung ist zwar denkbar, dass ein Urteil in Abwesenheit des Angeklagten ergeht, ohne dass dieser je befragt oder vor Gericht angehört worden wäre. Indessen ergibt sich ein solches Vorgehen in aller Regel aus dem Umstand, dass die angeklagte Person trotz aller Bemühungen nicht aufgegriffen werden konnte, was an sich mit dem Vorbringen des Beschwerdeführers, zu diesem Zeitpunkt untergetaucht respektive bereits ausgereist zu sein, korrespondieren würde. Es ist aber davon auszugehen, dass die Justizbehörden sich zumindest bemüht hätten, ihn ausfindig zu machen, sich mithin bei seinen Angehörigen nach ihm erkundigt hätten. Der Beschwerdeführer jedoch gab bei der Anhörung vom 30. Oktober 2008 an, in seiner Heimat bestehe weder ein Gerichts­urteil noch ein hängiges Strafverfahren gegen ihn (A11 S. 10 F 69). Wäre er drei Tage zuvor in Abwesenheit zu einer zweijährigen Haft­strafe verurteilt worden, hätte er hiervon mit Sicherheit Kenntnis ge­habt, zumal er aussagegemäss in der vorhergehenden Woche mit seinem Bruder telefoniert hat (A11 S. 14 F 113). Schliesslich sind die im Urteil aufgeführten Daten in sich nicht stimmig. Als Urteilsdatum wird der (...) 2010 angegeben, die Eröffnung sei am (...) 2008 erfolgt. Der Gerichtspräsident soll das Dokument aber erst am (...) 2008 unterzeichnet haben. Dies würde bedeuten, dass es dem Beschwerdeführer ohne Unterschrift des verantwortlichen Richters eröffnet worden wäre, was wenig realistisch erscheint. Aufgrund dieser erheblichen inhaltlichen Unzulänglichkeiten und vor dem Hintergrund der unzweideutigen Botschaftsantwort vermag auch das Gerichtsurteil vom (...) 2010 nicht zu beweisen, dass sich der Beschwerdeführer nach (...) 2007 in Syrien aufgehalten hat.
E. 4.5.4
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die eingereichten Be­weismittel nicht geeignet sind, die durch eine Botschaftsabklärung gestützte Vermutung, der Beschwerdeführer habe sich seit (...) 2007 nicht mehr in Syrien aufgehalten, umzustossen. Daher ist davon aus­zugehen, dass sich der Beschwerdeführer entsprechend der Bot­schaftsantwort vom 10. Dezember 2008 seit diesem Zeitpunkt und bis zu seiner Ausreise in (...) aufgehalten hat und er in Syrien nicht gesucht wird.
E. 4.6
Nach dem Gesagten kann der Beschwerdeführer keine Gründe nach Art. 3 AsylG nachweisen oder glaubhaft machen. Das BFM hat sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt.
E. 5.1
Lehnt das BFM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Gemäss Art. 32 Bst. a Asylverordnung 1 vom 11. Au­gust 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) wird die Weg­weisung aus der Schweiz nicht verfügt, wenn die Asyl suchende Per­son im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungs­bewilligung ist.
E. 5.2
Nach der Heirat mit einer Schweizer Bürgerin am (...) 2010 wur­de dem Be­schwerdeführer durch die zuständige kantonale Be­hörde eine Aufenthaltsbewilli­gung B erteilt. Die Anordnun­gen des BFM betreffend Wegweisung und Vollzug derselben (Ziffern 3 - 5 des Dis­positivs der Verfügung vom 19. März 2009) sind unter diesen Um­ständen als dahingefallen zu betrachten, da diese ge­genüber dem neu erteilten Aufenthaltstitel keinen Be­stand haben kön­nen (vgl. EMARK 2001 Nr. 21 E. 11c S. 178; EMARK 2000 Nr. 30 E. 4 S. 251). Die Be­schwerde ist somit, soweit die Wegweisung und deren Vollzug be­treffend, infolge Wegfalls des Streitgegen­standes als gegenstandslos ge­worden abzuschreiben.
E. 6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es dem Beschwerdeführer bezüglich der Frage der Anerkennung als Flüchtling und der Ge­währung von Asyl nicht gelungen ist, darzutun, inwiefern die an­gefochtene Verfügung Bundesrecht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig und unvollständig feststellt und unangemessen ist. Die Be­schwerde ist demnach abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstands­los gewor­den abzuschreiben ist.
E. 7
Das vom Beschwerdeführer mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG ist betreffend die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl (Dispositivzif­fern 1 und 2) abzuweisen, da sich die Beschwerde insoweit als aussichtslos erwies. Damit sind die Verfahrenskosten in diesem Umfang, im Betrag von Fr. 300.- (Art. 1 bis 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), wegen Unter­liegens grundsätzlich dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.
E. 7.1
Betreffend die Anordnung der Wegweisung und deren Vollzugs (Dis­positivziffern 3 - 5) sind sie nach den Verfahrensaussichten vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit (hier vor der Sachverhaltsänderung der Hei­rat mit einer Schweizer Bürgerin und der an­schliessenden Erteilung der Aufenthaltsbewilligung) zu beurteilen. Nach einer summarischen Prüfung gelangt das Gericht zum Schluss, dass die Beschwerde auch diesbezüglich voraussichtlich hätte abgewiesen werden müssen. So ist nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdefüh­rer ohne Heirat zu einem Aufenthaltsrecht in der Schweiz gekommen wäre. Nachdem festgestellt wurde, dass er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, wäre das flücht­lingsrechtliche Gebot des "Non-Refoulement" nicht zur Anwendung ge­langt. Aus der allgemeinen Menschenrechtssituation in Syrien dürfte mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit nicht abzuleiten gewesen sein, dass der Beschwerdeführer für den Fall einer Ausschaffung in den Heimat­staat dort dem Risiko einer menschenrechtswidrigen Be­handlung aus­gesetzt gewesen wäre. Schliesslich ist nicht erkennbar, inwiefern ein Vollzug der Wegweisung für den Beschwerdeführer eine konkrete Ge­fährdung dargestellt hätte, da in Syrien keine Situation allge­meiner Ge­walt herrscht, er gesund ist, dort über ein soziales Netz ver­fügt und dort laut eigenen Angaben stets ein geregeltes Erwerbs­einkommen hatte (vgl. A1 S. 2 ff.). Technische Hindernisse, die einem Wegweisungs­vollzug ent­gegengestanden hätten, sind nicht erkennbar. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG ist auch hinsichtlich der Wegweisung und deren Vollzugs abzuweisen. Die Verfahrenskosten betreffend diesen Teil des Beschwerdeverfahrens im Betrag von eben­falls Fr. 300.- sind demzufolge auch dem Beschwerdeführer aufzuerle­gen. Die Ver­fahrenskosten von Fr. 600.- sind somit dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 und 3 VGKE, Art. 63 Abs. 1 VwVG). Zu diesem Betrag hinzuzurechnen sind die vor­liegend angefallenen Verwaltungsgebühren für die Reproduktion bereits ausgehändigter und erneut verlangter Schriftstücke, aus­machend Fr. 23.50 (vgl. prozessleitende Verfügung vom 1. Sep-tember 2009), so dass sich die Verfahrenskosten auf ins­gesamt Fr. 623.50 belaufen.
E. 7.2
Eine Parteientschädigung ist nach dem Gesagten nicht auszu­richten (vgl. Art. 64 VwVG, Art. 5, 7 und 15 VGKE). (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




